
L A N D K R E I S   R A V E N S B U R G 

Satzung zur Änderung des § 4 der Satzung 

über die Entschädigung für 

ehrenamtliche Tätigkeit 

Aufgrund der §§ 3 und 15 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg vom 10. Oktober 1955 

(GBl. S. 107) in der Fassung vom 19. Juni 1987 (GBl. S. 288), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 

Gesetzes vom 19. Juni 2018 (GBl. S. 221, 222) hat der Kreistag des Landkreises Ravensburg am 

30.04.2026 nachstehenden § 4 der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit 

beschlossen: 

§ 4
Aufwandsentschädigung der Ehrenbeamten 

(1) Ehrenbeamte des Landkreises erhalten anstelle der Entschädigung nach § 2 dieser Satzung

eine Aufwandsentschädigung.

(2) Die monatliche Aufwandsentschädigung beträgt für die stellvertretenden Kreisbrandmeister

300,-- €.

(3) Die Aufwandsentschädigung wird monatlich im Voraus bezahlt. Im Falle des Urlaubs und der

Erkrankung ist sie längstens 3 Monate weiterzuzahlen.

Inkrafttreten 

Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

Hinweis 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Landkreisordnung für Baden-

Württemberg (LKrO) oder von auf Grund der LKrO erlassenen Verfahrensvorschriften beim 

Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 3 Abs. 4 LKrO unbeachtlich, wenn sie nicht 

schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung 

gegenüber dem Landkreis Ravensburg (Landratsamt Ravensburg, Kreishaus I, Friedenstraße 6, 

88212 Ravensburg) geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung 

begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit 

der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung oder der anderen 

Rechtsvorschriften des Landkreises Ravensburg verletzt worden sind. Auch nach Ablauf der 

Jahresfrist kann die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften von jedermann gegenüber 



dem Landkreis geltend gemacht werden, wenn der Landrat dem Satzungsbeschluss nach § 41 

LKrO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder wenn vor Ablauf der Jahresfrist die 

Rechtsaufsichtsbehörde den Satzungsbeschluss beanstandet hat oder die Verletzung der 

Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber dem Landkreis Ravensburg unter Bezeichnung des 

Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 

Ausgefertigt 

Ravensburg, den 30.04.2026 

gez. 

(Harald Sievers) 

Landrat 
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